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Einführung

Im Zentrum der vorliegenden Studie steht die Frage, wie sich erklären
oder verstehen lässt, dass sich so viele Menschen in der NS-Zeit in Eu-
ropa an Disziplinierungs- und Unterdrückungspraktiken sowie an Ver-
letzungs- und Tötungsgewalt beteiligten. Diese Thematik wird nicht
abstrakt, sondern konkret am Beispiel der deutschen Aufseherinnen im
»weiblichen Gefolge der Waffen-SS« im zentralen Frauen-KZ Ravens-
brück und dessen größtem Außenlager in Neubrandenburg behandelt.
Mit dem Akzent auf Akteurinnen richtet sich die Arbeit gegen die Tendenz
in der KZ-Forschung, das Männerspezifische der Männer-KZ-Lager
nicht als solches zu markieren, sondern zum Allgemeingültigen zu erklä-
ren und die Geschlechterdifferenz zu ignorieren.1 Darüber hinaus nimmt
sie die Anregung der Alltagsgeschichte auf, die »angeblich Namenlosen«2

in der Geschichte, und zwar in diesem Fall die oft als homogene Ein-
heiten dargestellten SS-Aufseherinnen und weiblichen KZ-Gefangenen
in ihren unterschiedlichen sozialen Positionen, Erfahrungen, Wahrneh-
mungsperspektiven, Vorstellungswelten und Handlungspraktiken sicht-
bar zu machen. Aus der interdisziplinären Gewaltforschung werden
schließlich Forschungsdiskussionen aufgenommen, die die Mehrschich-
tigkeit und Wechselwirkungen verschiedener Gewaltformen in den Blick
nehmen.

Damit stehen folgende Fragen im Vordergrund: Welche Handlungs-
räume hatten SS-Aufseherinnen im Ravensbrücker Frauen-KZ? In wel-
chen sozialen Räumen bewegten sie sich? Welche individuellen Hand-
lungsformen waren ihnen in diesen Räumen möglich? Welche Karrieren
konnten sie im KZ machen? Welche Rolle spielte Gewalt bei der Bewa-
chung der Zwangsarbeit der weiblichen KZ-Gefangenen und für die
Herstellung von Herrschaftsverhältnissen? Welche Vorstellungen von
Geschlecht lassen sich in den Handlungspraktiken der SS-Aufseherin-
nen erkennen? Schließlich ist zu fragen, auf welcher Textgrundlage sich

1 Caplan, Gender, S. 85.
2 Lüdtke, Einleitung, Eigen-Sinn, S. 14.
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all diese Fragen beantworten lassen. Welche Narrative strukturierten
diese Texte? Diese Fragen lassen sich in fünf Theoriediskussionen ein-
ordnen: Handlungsräume, Gewalt, Arbeit, Geschlecht und Narrativität.

Theorieperspektiven und Fragestellungen

Handlungsräume
Das Thema Handlungsräume von KZ-Aufseherinnen ordnet sich in all-
tags- und mikrogeschichtliche Perspektiven der Forschung zum NS-
Terror ein. Im Zentrum stehen dabei individuelle und kollektive Hand-
lungspraktiken wie Eigenaktivität, Eigensinn, Gruppenkohäsion, Kame-
radschaft oder Kameraderie auf den unteren Hierarchieebenen von Staat
und Gesellschaft im Nationalsozialismus.

Der amerikanische Historiker Robert Gellately erklärte das Wirk-
samwerden von Terror im nationalsozialistischen Deutschland bereits
Anfang der 1990er Jahre mit einem gewissen »Maß an Eigenaktivität«3

ganz normaler Bürger. Diese hätten z. B. bei der Gestapo mit falschen
oder fragwürdigen Angaben Menschen denunziert, um sich persönliche
Vorteile zu verschaffen.4 »Eigenaktivität« versteht er demnach als eine
Handlungsweise, die von staatlichen Stellen weder befohlen noch an-
gefordert, wohl aber toleriert oder begrüßt wurde. Dieser Begriff wird
auf die SS-Aufseherinnen übertragen und mit der Frage verknüpft,
welche Gewaltpraktiken oder Handlungsweisen sie im Frauen-KZ
eigenaktiv, ohne Befehl ihrer übergeordneten, meist männlichen SS-
Vorgesetzten durchführten, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen wor-
den zu sein.

Das Wechselverhältnis zwischen individuellen Handlungsmöglich-
keiten und Gruppenkohäsionsprozessen untersuchte der amerikanische
Historiker Christopher R. Browning.5 Am Beispiel eines Reserve-Polizei-
bataillons zeigte er die individuellen »Wahlmöglichkeiten« bei Mordauf-
trägen und »die Verantwortung für das eigene Tun […] bei jedem einzel-
nen« auf.6 Dabei stellte er fest, wie wirkmächtig »kameradschaftliche

3 Gellately, Gestapo und Terror, S. 388.
4 Vgl. Gellately, The Gestapo, S. 129–158.
5 Browning, Ganz normale Männer, S. 16.
6 Ebd., S. 246.
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Bindungen« beim Ausführen der Mordaufträge waren, die selbst bei
jenen wirkten, die sie verweigerten. Wenn diese z. B. vortrugen, zu
»schwach« für die Tötungsaktionen zu sein, hätten sie damit die »Männ-
lichkeitswerte« der Mehrheit nur noch bekräftigt.

Wolfgang Sofsky zeigte in seiner KZ-Studie, dass die Wachposten
nicht überall kontrolliert werden konnten und deshalb vor Ort einen
sehr großen Handlungsraum hatten,7 bestätigte aber in Anlehnung an
Hans Buchheim8 die Wirkungsmächtigkeit einer negativ verstandenen
»Kameraderie«.9 Der Historiker Thomas Kühne warnte jedoch in die-
sem Zusammenhang davor, »Kameradschaft« zu romantisieren oder zu
dämonisieren.10 Vielmehr müsse »Kameradschaft« als erfahrungsnaher
Begriff auf drei Zeitebenen untersucht werden: als Vorkriegserfahrung,
als Erfahrungsprozess im Krieg und als Kriegserinnerung.11 Bezogen auf
die SS-Aufseherinnen kann somit gefragt werden: Welche Wahlmöglich-
keiten ließen ihnen die Anweisungen »von oben«? An welchen Orten
waren sie außerhalb der Kontrolle ihrer männlichen SS-Vorgesetzten?
Wie deuteten und erlebten sie Kameradschaft in der NS-Zeit? Und wel-
che Formen von Kameradschaft und Kameraderie schrieben ihnen die
KZ-Überlebenden nach dem Krieg zu?

Angeregt durch die Diskussion über die Ausstellung »Verbrechen der
Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941–1945«12 wird
der von Sofsky verwendete Begriff »Handlungsräume« auf der Grund-
lage der Konzeption des sozialen Raums von Pierre Bourdieu13 so-
wie alltagsgeschichtlicher, praxeologischer, historisch-anthropologischer
und geschlechtergeschichtlicher Theorieansätze weiterentwickelt.14 Das
Individuum wird in diesen Theorieperspektiven nicht als autonomes

7 Sofsky, Die Ordnung, S. 132. Das Folgende ebd.
8 Buchheim, Befehl, S. 258.
9 Sofsky, Die Ordnung, S. 132.
10 Kühne, Kameradschaft: die Soldaten, S. 13.
11 Vgl. ebd., S. 14–16.
12 Vgl. HIS (Hg.), Verbrechen der Wehrmacht, S. 579; Reemtsma, Über den Begriff;

Jureit, Motive; Lüdtke, Fehlgreifen.
13 Bourdieu, Sozialer Raum.
14 Vgl. Lüdtke, Herrschaft; Heinsohn/Vogel/Weckel, Einleitung; Kundrus, Hand-

lungsräume; Lanwerd/Stoehr, Frauen- und Geschlechterforschung, S. 23–38; Sal-
dern, Innovative Trends, S. 84f.
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Subjekt verstanden,15 sondern es wird gefragt, wie es sein soziales Um-
feld wahrnimmt und deutet und wie ökonomische, soziale und andere
Bedingungen seine Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten
strukturieren, ohne das Individuum als »Produkt« dieser Bedingungen
zu begreifen.16 Dabei wird auf die Rahmentheorie Erving Gofmanns
in Anlehnung an Christian Gudehus Bezug genommen, der den inne-
ren Rahmen einer konkreten Handlungssituation (anwesende Akteure,
räumliche Situation) vom sozialen Rahmen (Befehlsstrukturen sowie
die im selben Raum agierenden Akteure) und von historisch-gesellschaft-
lichen bzw. institutionellen Rahmungen (Planungen auf der Führungs-
ebene von Staat, Partei und Wirtschaft in der NS-Zeit, staatlicher Rassis-
mus und Antisemitismus, Kriegsentwicklung usw.) unterscheidet.17

Insofern wird ein Ansatz verfolgt, der von sozialen Rahmungen indivi-
duellen Handelns ausgeht. In Bezug auf die SS-Aufseherinnen ist also
stets zu fragen, welche sozialen Einflüsse von außen auf ihr individuelles
Handeln wirkten und dieses zugleich auch möglich machten.

Dabei geht es auch darum, Individuen »in ihrer jeweiligen Besonder-
heit eine Transparenz und Lebendigkeit« zu verleihen, die in struktu-
ralistischen Analysen oft verloren geht.18 So kritisiert der Historiker
Gerhard Paul, dass in den strukturgeschichtlichen Ansätzen zur NS-Dik-
tatur die Täter der Schoah nicht vorkommen oder »allenfalls als willen-
und motivlose Verkörperungen von Strukturen« erschienen.19 Kultur-
wissenschaftliche Praxistheorien stellen hingegen die Frage, »wie die
Handelnden praktische Handlungsmuster und -stränge immer wieder
neu im Alltag in Gang setzen«.20 Deshalb wird gefragt, wie die SS-Aufse-
herinnen z. B. in Lagerordnungen oder Dienstanweisungen vorgegebene
Handlungsmuster in eine alltägliche Handlungspraxis transformierten
und gegebenenfalls modifizierten.

Die Machtverhältnisse, in denen sich die Aufseherinnen gegenüber
den ihnen vorgesetzten SS-Männern und den ihnen unterstellten weib-
lichen Gefangenen bewegten, werden nach dem Konzept »Herrschaft als

15 Muhlack, Individualität, S. 179.
16 Dressel, Historische Anthropologie, S. 177.
17 Vgl. Gudehus, Rahmungen, S. 31.
18 Jäger, Subjekt, S. 275.
19 Paul, Von Psychopathen, S. 29. Ähnlich: Berg, Der Holocaust, S. 512.
20 Hörning, Kultur, S. 34.
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soziale Praxis« als bewegliche Kräftefelder verstanden, die ihre Konturen
durch die Aktivität der im sozialen Raum agierenden Akteurinnen und
Akteure immer wieder verändern.21 Dabei wird an den Machtbegriff Mi-
chel Foucaults angeknüpft, der Macht nicht als Institution oder Struktur,
sondern als etwas definiert, das sich »von unzähligen Punkten aus und
im Spiel ungleicher und beweglicher Beziehungen vollzieht«.22 Macht
ist insofern eine stetige Bewegung und eine »komplexe Wechselbezie-
hung«23.

In diesem Sinne geht es darum, wie die politisch Herrschenden ihre
Ziele durchsetzen und bei den Untergebenen die Bereitschaft erzeugen
konnten, vorauseilend oder auf Anweisung mutmaßliche und tatsäch-
liche Erwartungen in Handlungspraktiken umzusetzen. Bezogen auf das
Thema dieser Arbeit heißt das: Wie »arbeiteten« die Aufseherinnen
Himmler und den KZ-Kommandanten »entgegen«?24 Und welche For-
men von Eigenaktivität oder Eigensinn zeigten sie dabei?

Der Begriff »Eigensinn« entstand im 18. Jahrhundert als Bezeich-
nung für unterschiedliche Formen von Widerborstigkeit, Verstockt-
heit und Sturheit in Verhalten, Körperhaltung und Körpersprache.25

Mitte der 1980er Jahre wurde der Begriff in die alltagsgeschichtliche
Theoriedebatte eingeführt.26 Kritisiert wurde damit das bipolare Kon-
zept von Herrschaft und Widerstand als Grundmatrix von Geschichte
und Gesellschaft.27 Die »relative Stabilität und Dauerhaftigkeit gerade
diktatorischer Herrschaft« wurde mit der Gleichzeitigkeit von »herr-
schaftskonforme[n] Handlungsweisen« und punktuellen Formen des
Distanznehmens und Ausweichens gegenüber herrschaftlichen Len-
kungsversuchen erklärt.28 Zuletzt hat Elissa Mailänder Koslov am
Beispiel der KZ-Aufseherinnen in Ravensbrück und Majdanek solche
Formen punktuellen Sich-Entziehens in deren Freizeitverhalten unter-

21 Vgl. Lüdtke, Herrschaft, S. 13.
22 Foucault, Der Wille, S. 115.
23 Saldern, Innovative Trends, S. 85.
24 Kershaw, Hitler, S. 633–745.
25 Vgl. Lüdtke, Eigen-Sinn, S. 9–11 und 139–141; ders., Eigensinn, S. 64f.
26 Vgl. Lindenberger, Eigen-Sinn.
27 Vgl. Lüdtke, Eigensinn, S. 65; Davis/Lindenberger/Wildt, Einleitung, S. 18.
28 Vgl. Lindenberger, Die Grenzen, S.24; Lüdtke, Eigensinn, S. 66; Davis/Lindenber-

ger/Wildt, Einleitung, S. 18.
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sucht.29 Der amerikanische Historiker Andrew Stuart Bergerson hat die
These vertreten, dass »der Nazi-Eigensinn« die »Nazi-Revolution her-
ausgefordert«, aber zugleich auch vorangetrieben habe.30

In diesem Sinne wird in der Arbeit der Frage nachgegangen, in
welchen Feldern die Aufseherinnen »Eigensinn« entwickelten. Dabei ist
konzeptionell zwischen Eigensinn und Eigenaktivität zu unterschei-
den: Während Eigenaktivität von SS-Aufseherinnen Handlungsweisen
meint, die von männlichen SS-Vorgesetzten weder befohlen noch ver-
langt, wohl aber zustimmend hingenommen wurden, meint Eigensinn
Praktiken, die mit Widerborstigkeit und Sturheit Erwartungshaltungen
von Vorgesetzten durchkreuzten, aber nicht unbedingt die grundsätz-
lichen Ziele der Verfolgung, Internierung und Ermordung von KZ-Häft-
lingen anfochten.

In der alltagsgeschichtlichen Theorie wird »Eigensinn« außerdem
von »Interesse« konzeptionell unterschieden: Wenn ein Individuum
Interesse an bestimmten Objekten (z. B. materiellen Gütern, Lohnerhö-
hungen, Statuspositionen) hat, agiert es intentional und zweckrational:
Es kalkuliert Risiken, handelt strategisch und effizient.31 Eigensinn hin-
gegen zeigt »diffuse Konturen«, missachtet »jegliche Risikokalkulatio-
nen« und bezieht Bedürfnisse, Sehnsüchte, Emotionen, Identitäten und
Ängste ein.32 Eigensinn erfasst somit auch temporäres, flüchtiges, fragi-
les, uneindeutiges Verhalten mit keineswegs konsistenten, »mitunter
widersprüchlichen Motiven und Folgen«.33 Auch diese begriffliche Un-
terscheidung wird in den Analysen berücksichtigt.

Formen der Gewalt
Seit den 1990er Jahren gibt es eine intensiv geführte interdisziplinäre
Theoriedebatte zu Gewalt, die bisher jedoch nur begrenzt in die KZ-For-

29 Mailänder Koslov, Gewalt, S. 189–194.
30 Bergerson, Ordinary Germans, S.266, aus dem Englischen: JS.
31 Vgl. Lüdtke, Lohn, S. 142; Lindenberger, Die Grenzen, S. 25; Bergerson, Ordinary

Germans, S. 266.
32 Vgl. Lüdtke, Lohn, S. 142; Lindenberger, Die Grenzen, S. 25; Lüdtke, Eigensinn,

S. 66.
33 Lüdtke, Eigensinn, S. 66; Davis/Lindenberger/Wildt, Einleitung, S. 18; Bergerson,

Ordinary Germans, S. 265.
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schung eingeflossen ist.34 Die theoretischen Konzepte und Begriffe der
Gewaltforschung sollen für diese Arbeit fruchtbar gemacht werden.

Obwohl der Begriff der strukturellen Gewalt des norwegischen Po-
litologen Johann Galtung zunehmend in Kritik geraten ist, ist er bis
heute aus der theorieorientierten Gewaltdiskussion nicht wegzuden-
ken.35 Galtung verstand unter »struktureller Gewalt« jede Einschrän-
kung menschlicher Bedürfnisse und Rechte, vom Recht auf Arbeit bis
zum »Bedürfnis nach Wohlbefinden«.36 Diese Dehnung und Zerrung
des Gewaltbegriffs kritisierte vor allem Heinrich Popitz: Gewalt sei eine
»Machtaktion, die zur absichtlichen körperlichen Verletzung anderer
führt«.37

Diese Definition griff die »neuere Gewaltforschung« Anfang der
1990er Jahre auf: Sie betonte die Leibhaftigkeit des Gewaltzufügens und
Gewalterleidens.38 So kritisierte Birgitta Nedelmann die sogenannte
Mainstreamforschung, weil sie »ihr analytisches Interesse von der Ge-
walttat selbst auf die ihr vorgelagerten Ursachen« verlagere.39 Trutz von
Trotha warf der »Ursachen- und Faktoren-Soziologie« vor, dass sie so-
ziale Probleme für den Ausbruch von Gewalt verantwortlich mache und
damit die mögliche »Anlaßlosigkeit«, »Situationsoffenheit und Prozeß-
haftigkeit der Gewalt« außer Acht lasse.40 Eine »genuine Soziologie der
Gewalt« müsse aber bei der Gewalt selbst ansetzen und sie als eine Form
der sozialen Ordnung begreifen. In diesem Sinne hat Wolfgang Sofsky
ausgeführt, dass Gewalt im KZ habitualisiert worden sei und schließlich
»fast alle sozialen Situationen dominiert habe«.41

Das ausschließlich auf körperliche Gewalt fokussierte Konzept wird
jedoch zunehmend kritisiert,42 so auch in der KZ-Forschung. So bemän-
gelt Marc Buggeln die »Reduktion des Gewalt-Begriffs auf körperliche
Gewalt«, weil sie »die strukturell angelegte Unterversorgung der Häft-

34 So auch die Kritik an der KZ-Forschung von: Mailänder Koslov, Gewalt, S. 10.
35 Vgl. Schroer, Gewalt; Farmer, An Anthropology; Christ, Soziologie, S. 377.
36 Galtung, Der besondere Beitrag, S. 17–19.
37 Popitz, Phänomene, S. 69 und 73.
38 Lindenberger/Lüdtke, Einleitung; Trotha, Zur Soziologie, S. 16–20; Nedelmann,

Gewaltsoziologie; Reemtsma, Vertrauen, S. 104f.
39 Nedelmann, Gewaltsoziologie, S. 62.
40 Trotha, Zur Soziologie der Gewalt, S. 16–20. Das Folgende ebd.
41 Sofsky, Die Ordnung, S. 257f.
42 Vgl. Schroer, Gewalt; Hüttermann, Dichte Beschreibung.
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34 So auch die Kritik an der KZ-Forschung von: Mailänder Koslov, Gewalt, S. 10.
35 Vgl. Schroer, Gewalt; Farmer, An Anthropology; Christ, Soziologie, S. 377.
36 Galtung, Der besondere Beitrag, S. 17–19.
37 Popitz, Phänomene, S. 69 und 73.
38 Lindenberger/Lüdtke, Einleitung; Trotha, Zur Soziologie, S. 16–20; Nedelmann,

Gewaltsoziologie; Reemtsma, Vertrauen, S. 104f.
39 Nedelmann, Gewaltsoziologie, S. 62.
40 Trotha, Zur Soziologie der Gewalt, S. 16–20. Das Folgende ebd.
41 Sofsky, Die Ordnung, S. 257f.
42 Vgl. Schroer, Gewalt; Hüttermann, Dichte Beschreibung.
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linge« nicht in den Blick nehme.43 Zwar hält er Galtungs Gewaltdefini-
tion ebenfalls für »zu offen«, sieht aber keinen Sinn darin, »den Gewalt-
begriff im Popitzschen Sinne zu verengen«. Vielmehr müssten »die
Verbindungslinien zwischen direkter physischer Gewalt und strukturel-
ler Gewalt genauer« untersucht werden.

In ähnlicher Weise schlägt auch Elissa Mailänder Koslov vor, Gewalt
als »ein breites Spektrum von Handlungen und Erfahrungen« zu unter-
suchen, das »von der Gewaltandrohung durch einen Blick, eine Geste
oder ein Wort bis zu körperlicher Verletzung und Tötung« reiche.44 Sof-
skys Konzept der Habitualisierung der Gewalt verdecke genau diese
»Mikrodynamik der Gewalt«.45 Diese entstehe vielmehr »in einem kom-
plizierten Wechselspiel verschiedenster Akteurinnen und Akteure, die
auf unterschiedlichen Ebenen agieren und jeweils unterschiedlichsten
Impulsen, Anreizen, Bedürfnissen und Zielen folgen«.46

Dieser Ansatz lässt sich durch eine soziologische Studie Maja Suder-
lands erweitern, die Pierre Bourdieus Begriff der »symbolischen Gewalt«
in die KZ-Forschung eingeführt hat.47 Überzeugend weist sie nach, dass
der »symbolischen Gewalt« in den »hermetisch abgeschlossenen So-
zialräumen« des KZ eine »ganz besondere Bedeutung« zukomme.48 Als
Symbole dieser Gewalt begreift sie Worte, Gesten und Gegenstände, »die
an Stelle von etwas anderem stehen, das nicht explizit gemacht werden
muss«, und die trotzdem genauso wirkungsmächtig eine Machtasym-
metrie herstellen.

Im Werk Pierre Bourdieus gibt es noch einen weiteren zentralen Be-
griff, der von der KZ-Forschung produktiv aufgenommen werden
könnte: die »sanfte Gewalt«. Bourdieu versteht darunter den Einsatz
einer »unsichtbaren, verkannten und gleichermaßen freiwilligen wie
aufgezwungenen Gewalt«.49 Mit diesem Ansatz kann man z. B. Essens-
geschenke, Großzügigkeiten, Vertrauensbeweise und Sondergenehmi-
gungen von SS-Aufseherinnen an einzelne weibliche Funktionshäftlinge

43 Buggeln, Arbeit & Gewalt, S. 22. Das Folgende ebd., S. 22f.
44 Mailänder Koslov, Gewalt, S. 29.
45 Ebd., S. 11.
46 Ebd., S. 12.
47 Vgl. Suderland, Die schlafende Kraft.
48 Ebd., S. 245. Vgl. das Folgende: ebd., S. 247.
49 Bourdieu, Entwurf, S. 370.
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als Ausdruck einer interessengeleiteten Herrschaftsbeziehung und eines
ungleichen Machtverhältnisses begreifen, mit denen die weiblichen Ge-
fangenen in ein Abhängigkeitsverhältnis gedrängt und somit gesteuert
und gelenkt werden konnten.

Zudem kann die KZ-Forschung durch den Begriff der »infinitesima-
len Gewalt« Michel Foucaults bereichert werden. Foucault versteht dar-
unter »einen fein abgestimmten Zwang« auf die Mechanik des Körpers,
die bis ins Kleinste gehe: »Bewegungen, Gestik, Haltungen, Schnellig-
keit«.50 Einen solchen Zwang übten die SS-Aufseherinnen z. B. bei der
Durchführung des Appells aus: Die Gefangenen mussten in geordneten
Fünferreihen zügig zum Appellplatz marschieren, anschließend stun-
denlang strammstehen und durften ihren Körper in keiner Weise bewe-
gen. Diese Gewalt ist nicht durch einen momentanen körperlichen
Übergriff gekennzeichnet, sondern durch einen länger andauernden
Drill des Körpers.

Auch die körperliche Verletzungsgewalt kann ausdifferenziert wer-
den. In der Gewalttheorie wird idealtypisch »kleine Gewalt«, die Men-
schen mit ihren bloßen Körperteilen (Hand, Fuß oder Faust) ausüben,
von Verletzungsgewalt mit Schlaginstrumenten unterschieden, bei der
Täter oder die Täterin das Opfer härter schlagen kann und es nicht direkt
berühren muss.51 Abgesehen von dieser Unterscheidung ist aber für
die KZ-Forschung vor allem der auf Jan Philipp Reemtsma zurückge-
hende Begriff der »autotelischen Gewalt« von Bedeutung. Er bezeichnet
eine Gewalt, die keinem instrumentellen Zweck dient, »die nicht mehr
bloß abschreckt«, sondern nur »auf die Zerstörung der Integrität eines
Körpers« zielt und der Ratio nicht zugänglich ist.52 Buggeln hat diesen
Begriff als Erster in der KZ-Forschung angewandt, gibt jedoch zu be-
denken, dass sich autotelische und instrumentelle Gewalt im KZ oft mit-
einander verbinden.53

Intensiv diskutiert wird in der Gewaltforschung überdies der Begriff
»Folter«. In der Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen von

50 Foucault, Überwachen und Strafen, S. 175. Das Folgende ebd.
51 Vgl. Lindenberger/Lüdtke, Physische Gewalt, S.22–27; Lüdtke, Gewalt, S. 43; Mai-

länder Koslov, Gewalt, S. 413–419; Buggeln, Arbeit & Gewalt, S. 344–355; Lüdtke,
Akteure, S. 183.

52 Reemtsma, Vertrauen, S. 116–119.
53 Buggeln, Arbeit & Gewalt, S. 335, Anm. 5.
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1984 wird Folter als Handlung definiert, bei der »vorsätzlich große kör-
perliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden«, und
zwar aus vier Gründen: 1) um eine Aussage oder ein Geständnis zu erlan-
gen, 2) um eine begangene Tat zu bestrafen, 3) um einen Dritten einzu-
schüchtern oder zu nötigen und 4) um jemanden zu diskriminieren.54

Wolfgang Sofsky hat jedoch die These vertreten, dass »die moderne Fol-
ter« sich »von solchen Bindungen weitgehend frei« mache, »obwohl die
alten Vorstellungen immer mitschwingen«.55 Das Besondere der Folter
sei, dass sie das Sterben in eine »andauernde Pein« verwandle. In der vor-
liegenden Studie werden die UN-Anti-Folter-Konvention, Sofskys The-
sen und die darauf aufbauende »historische Anthropologie der Folter«56

zur Analyse einzelner Folterpraktiken herangezogen. Es ist jedoch Bug-
geln zuzustimmen, dass »Folter« im KZ »ein häufiges und in vielen La-
gern ein tägliches Phänomen« war und dass dort eigentlich fast alle Ge-
walttaten »auch als Folter bezeichnet werden« könnten.57 Insofern lassen
sich Folterpraktiken schwer von anderen Gewalttaten im KZ abgrenzen.
Das gilt z. B. auch für den Begriff »Exzess«, der ebenfalls zunehmend
kontrovers diskutiert wird. Darunter wurden zunächst »Verbrechen […]
ohne jeden Befehl«58, »ohne jeden Anlaß, ohne […] Ziel«59 verstanden.
Mailänder Koslov hat jedoch die Frage gestellt, ob man »in der Praxis«
zielgerichtete und ziellose Gewalt überhaupt voneinander unterscheiden
kann.60 So betonen auch Susanne Krasmann und Jürgen Martschukat,
dass man untersuchen müsse, »wie exzessive Gewalt sich in eine spezifi-
sche Rationalität der Machtausübung einfügt«.61 Einen ähnlichen Ra-
tionalitätsbegriff bringt Stefan Hördler in die Diskussion der KZ-For-
schung ein: Es müsse darum gehen, »den Maßnahmenkatalog zur
Steuerung und zur Erhaltung der Kontrolle über die Lager« aufzudecken.62

54 Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984, in: BGBl (Bundesgesetz-
blatt), 1990, Bd. II, S. 246.

55 Sofsky, Traktat, S. 88. Das Folgende ebd., S. 89.
56 Burschel/Distelrath/Lembke, Eine historische Anthropologie.
57 Buggeln, Arbeit & Gewalt, S. 343.
58 Jäger, Verbrechen, S. 22.
59 Sofsky, Die Ordnung, S. 257.
60 Mailänder Koslov, Gewalt, S. 453.
61 Krasmann/Martschukat, Rationalitäten der Gewalt, S. 10f.
62 Hördler, Ordnung, S. 13.
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Jacques Sémelin wiederum hat die Gewaltforschung durch den Be-
griff »extreme Gewalt« bereichert, die sich von anderen Gewaltformen
dadurch unterscheidet, dass sie in quantitativer und qualitativer Hin-
sicht »bis zum Äußersten« tendiert.63 Unter der quantitativen Dimen-
sion versteht er eine Gewalt, die zu einer hohen Todesopferzahl führt.64

Das qualitative Moment sieht er vor allem »in unfassbaren Grausamkei-
ten und Gräueltaten am menschlichen Körper […] sogar noch nach dem
Tod«. In Ravensbrück und Neubrandenburg führte die Gewalt vor allem
in den letzten fünf Monaten der Existenz der Lager oft zum Tod der Ge-
fangenen. Extreme Gewalt, die sich durch eine »unfassbare Grausam-
keit« auszeichnete, war jedoch während der gesamten Lagergeschichte
immer wieder zu beobachten.

Sémelin betont selbst, dass das, was er als »extreme Gewalt« be-
zeichnet, von anderen Autoren als »Grausamkeit« kategorisiert werde.
Diese Autoren unterscheiden »Grausamkeit« konzeptionell von »Ge-
walt«: Während »Gewalt« Schmerz erzeuge, verfolge »Grausamkeit« ex-
plizit das Ziel, dem Opfer Schmerz zuzufügen.65 Dabei gehe es nicht
darum, so Elissa Mailänder Koslov, »Grausamkeit zu psychologisieren
oder sie in sexuell-sadistischen Erklärungsmustern zu begreifen«, son-
dern »den mikrosozialen Kontext sowie die semantischen Be-Deutun-
gen von Grausamkeit« zu erkunden.66 Grausamkeit könne auch ganz
ohne körperliche Gewalt auskommen, so Trutz von Trotha, und sich auf
die Psyche des Opfers konzentrieren, z. B. durch die völlige Isolation der
Opfer.67

In der vorliegenden Studie wird untersucht, welche Formen der Ge-
walt in Ravensbrück und Neubrandenburg angewandt wurden, wie sie
von den Überlebenden gedeutet und von den Aufseherinnen gerechtfer-
tigt wurden. Darüber hinaus geht es darum, die soziale Bedeutung, Ra-
tionalität, Irrationalität und die Wechselwirkungen in der Praxis dieser
Gewaltformen zu erkunden.

63 Sémelin, Säubern, S. 248. Ähnlich: Ders., Violences extrêmes, S. 479.
64 Ders., Säubern, S. 248. Das Folgende ebd.
65 Nahoum-Grappe, L’usage, S. 294; Mailänder Koslov, Gewalt, S. 30; Trotha, Grau-

samkeit, S. 221.
66 Mailänder Koslov, Gewalt, S. 30.
67 Trotha, Grausamkeit, S. 221f.
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Einführung

Im Zentrum der vorliegenden Studie steht die Frage, wie sich erklären
oder verstehen lässt, dass sich so viele Menschen in der NS-Zeit in Eu-
ropa an Disziplinierungs- und Unterdrückungspraktiken sowie an Ver-
letzungs- und Tötungsgewalt beteiligten. Diese Thematik wird nicht
abstrakt, sondern konkret am Beispiel der deutschen Aufseherinnen im
»weiblichen Gefolge der Waffen-SS« im zentralen Frauen-KZ Ravens-
brück und dessen größtem Außenlager in Neubrandenburg behandelt.
Mit dem Akzent auf Akteurinnen richtet sich die Arbeit gegen die Tendenz
in der KZ-Forschung, das Männerspezifische der Männer-KZ-Lager
nicht als solches zu markieren, sondern zum Allgemeingültigen zu erklä-
ren und die Geschlechterdifferenz zu ignorieren.1 Darüber hinaus nimmt
sie die Anregung der Alltagsgeschichte auf, die »angeblich Namenlosen«2

in der Geschichte, und zwar in diesem Fall die oft als homogene Ein-
heiten dargestellten SS-Aufseherinnen und weiblichen KZ-Gefangenen
in ihren unterschiedlichen sozialen Positionen, Erfahrungen, Wahrneh-
mungsperspektiven, Vorstellungswelten und Handlungspraktiken sicht-
bar zu machen. Aus der interdisziplinären Gewaltforschung werden
schließlich Forschungsdiskussionen aufgenommen, die die Mehrschich-
tigkeit und Wechselwirkungen verschiedener Gewaltformen in den Blick
nehmen.

Damit stehen folgende Fragen im Vordergrund: Welche Handlungs-
räume hatten SS-Aufseherinnen im Ravensbrücker Frauen-KZ? In wel-
chen sozialen Räumen bewegten sie sich? Welche individuellen Hand-
lungsformen waren ihnen in diesen Räumen möglich? Welche Karrieren
konnten sie im KZ machen? Welche Rolle spielte Gewalt bei der Bewa-
chung der Zwangsarbeit der weiblichen KZ-Gefangenen und für die
Herstellung von Herrschaftsverhältnissen? Welche Vorstellungen von
Geschlecht lassen sich in den Handlungspraktiken der SS-Aufseherin-
nen erkennen? Schließlich ist zu fragen, auf welcher Textgrundlage sich

1 Caplan, Gender, S. 85.
2 Lüdtke, Einleitung, Eigen-Sinn, S. 14.
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Studien zur Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts
Ausgewählt von Jörg Baberowski,
Stefanie Schüler-Springorum und Michael Wildt

Das 20. Jahrhundert gilt als das Jahrhundert des Geno-
zids, der Lager, des totalen Krieges, des Totalitarismus und
Terrorismus, von Flucht, Vertreibung, Zwangsmigration –
gerade weil sie im Einzelnen allesamt zutreffen, hinterlas-
sen diese Charakterisierungen in ihrer Summe eine eigen-
tümliche Ratlosigkeit. Die Vorstellung, Gewalt einhegen,
begrenzen und letztlich überwinden zu können, ist der
Einsicht gewichen, dass alles möglich ist, jederzeit und an
jedem Ort der Welt. Selbst Demokratien, die Erben der
Aufklärung, sind vor entgrenzter Gewalt nicht gefeit.
Darum sind sorgfältige Studien zur Gewaltgeschichte des
20. Jahrhunderts nötig, die Formen, Akteure, Situatio-
nen, Rechtfertigungen und Repräsentationen der Gewalt
untersuchen. Der Blick darf dabei nicht auf Europa be-
schränkt bleiben, sondern muss globalgeschichtlich auch
jene Räume der Welt einbeziehen, die eng verflochten mit
der von Europa ausgeübten Gewalt sind.
Ausgewählt von Jörg Baberowski, Stefanie Schüler-Sprin-
gorum und Michael Wildt, präsentieren die »Studien zur
Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts« die Forschungs-
ergebnisse junger Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler. Die Monografien analysieren unterschiedliche
Felder des Gewaltgeschehens, sie beschreiben aber auch
das Erbe der Gewalt und skizzieren mögliche Wege aus
der Gewalt.
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